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BERICHT DES KOLLEGIUMS DER RECHNUNGSPRÜFER 
ZUR BILANZ AM 31. DEZEMBER 2013

Das Präsidium der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bo-

zen hat die Bilanz des Geschäftsjahres 2013, einschließlich der zusammenfassenden 

Übersichten und der grafischen Darstellungen der erzielten Ergebnisse, sowie den Ver-

waltungsbericht des Präsidenten dem Kollegium der Rechnungsprüfer, zur Überprüfung 

vorgelegt.

Im Vorfeld verweisen wir auf die Kontrollen zur Kenntnis, die hinsichtlich der vom Art. 

2403 ZGB vorgesehenen Kompetenzen durchgeführt wurden und weisen auf folgendes 

hin:

ÜBERWACHUNG DER VERWALTUNG

Wir haben über die Einhaltung der Gesetzesbestimmungen und der Satzung unter Be-

rücksichtigung der Grundsätze einer korrekten Verwaltung gewacht.

Wir haben an allen Sitzungen des Kammerrats und des Kammerausschusses teilgenom-

men. In diesem Rahmen haben wir darüber gewacht, dass die gesetzlichen, statuta-

rischen und internen Vorschriften eingehalten wurden. Weiters bestätigen wir, dass die 

gefassten Beschlüsse unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung 

der Körperschaft zustande kamen. Es wurde weder unvorsichtig, gewagt noch risikoreich 

oder im möglichen Interessenskonflikt gehandelt, noch wurde die Integrität des Körper-

schaftsvermögens gefährdet.

Wir haben vom Verwaltungsorgan und vom Abteilungsleiter der internen Verwaltung 

die notwendigen Informationen über die allgemeine Entwicklung der Geschäftsgebarung 

und über ihren voraussichtlichen weiteren Verlauf, sowie über die bedeutendsten und 

umfangreichsten Geschäfte erhalten und können versichern, dass die getroffenen Maß-

nahmen im Einklang mit dem Gesetz und der Verwaltung stehen.

Wir haben Kenntnis von der Organisationsstruktur der Körperschaft erlangt und darüber 

gewacht. Diesbezüglich gibt es nichts Besonderes zu vermerken.

Wir haben die Angemessenheit des Verwaltungs- und Buchungssystems bewertet und 

darüber gewacht. Überdies haben wir auch die Verlässlichkeit des Letzteren in Bezug auf 

eine korrekte Bewertung der Gebarung überprüft, indem wir von den Verantwortlichen 

der Abteilungen die entsprechenden Informationen erhalten haben und die betrieblichen 

Unterlagen überprüft haben. Auch diesbezüglich gibt es nichts Besonderes zu vermerken.

Im Laufe des Geschäftsjahres hat das Kollegium jene vom Gesetz vorgesehenen Gutach-

ten, vor allem hinsichtlich des Voranschlags und dessen Änderungen abgegeben sowie in 

allen weiteren Fällen, in denen ein Gutachten notwendig war.

Im Zuge der oben beschriebenen Kontrolltätigkeit sind keine weiteren wesentlichen Vor-
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kommnisse aufgetreten, deren Erwähnung im vorliegenden Bericht notwendig wäre.

***

In Bezug auf die Bilanzüberprüfung weisen wir auf Folgendes hin:

Der Vermögensstand weist einen Gewinn von 1.803.981 Euro auf, welcher sich aus fol-

genden zusammengefassten Daten ergibt:

 davon Gewinn des Geschäftsjahres € 1.803.981

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zusammengefasst folgende Beträge auf:

Ergebnis der laufenden Verwaltung € - 177.116

Gewinn des Geschäftsjahres € 1.803.981

Der Jahresabschluss wurde auf Grund der Gesetzesbestimmungen überprüft. Dabei hat 

man sich auf die gesetzlichen Bestimmungen über die Jahresbilanz und die entspre-

chenden Prinzipien einer korrekten Rechnungslegung des Nationalrates der Handelsdok-

toren und Wirtschaftsprüfer sowie der Organisation OIC gestützt.

Die am 31. Dezember 2013 abgeschlossene Bilanz ist wie vom D.P.R. 254/2005 vorgese-

hen im Sinne der im Rundschreiben des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung Nr. 

3622/C vom 5. Februar 2009 enthaltenen Buchhaltungsprinzipien klassifiziert worden, 

sofern diese mit den zivilistischen Bestimmungen vereinbar sind.

Im besonderen:

VERMÖGENSSITUATION

Die Übersichten, welche die Entwicklung des Anlagevermögens (immaterielle, ma-

terielle und unbewegliche Güter) darstellen, wurden auf korrekte Weise erstellt und 

heben die im Laufe des Geschäftsjahres erfolgten Änderungen hervor.
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Die Beträge, welche im Vermögensstand aufscheinen, geben die reale finanzielle Situ-

ation der Anlagen unter Berücksichtigung der Wertberichtigung durch die Abschrei-

bung wieder.

Die Beteiligungen der Handelskammer am Kapital verschiedener Gesellschaften, Kör-

perschaften und Konsortien werden im Jahresabschluss wie folgt registriert:

- im Falle von Beteiligungen an kontrollierten oder verbundenen Unternehmen zum 

-

gens dafür vorgesehenen Reserve für Beteiligungen angerechnet worden, die im 

Sinne des D.P.R. 254/2005 gebildet worden ist.

- im Falle von Beteiligungen an anderen, nicht kontrollierten oder verbundenen Un-

ternehmen zum Ankaufswert oder zum gezeichneten Wert, außer bei Abwertungen 

aufgrund von dauerhaften Wertverlusten.

Im Umlaufvermögen scheinen die Forderungen auf, welche während des Jahres fest-

-

schiedenen Institutionen. Ein Großteil derselben wurde bereits im ersten Trimester 

des laufenden Jahres eingehoben.

Es wird weiters angeführt, dass die Forderungen aus der Jahresgebühr 2013 in An-

wendung des Rundschreibens des Ministeriums Nr. 3622/C vom 5. Februar 2009 ver-

bucht worden sind. Wie in den vergangenen Jahren hat man die vollständigen, am 

31.12.2013 verzeichneten Forderungen zuzüglich der Beträge, die man voraussicht-

lich nie einheben wird, die jedoch in einer eigenen Abwertungsrückstellung verbucht 

wurden, registriert.

Die flüssigen Mittel setzen sich aus folgenden Posten zusammen:

- aus den Geldmitteln, die dem angereiften Abfertigungsfonds für das Personal ent-

-

tels Kassenprüfung des kassenführenden Institutes Südtiroler Sparkasse bestätigt 

und von den Verwaltern der Handelskammer gegengezeichnet.

Es scheinen keine aktiven Rechnungsabgrenzungen auf.

 

Das Reinvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

- aus dem bei Abschluss des Jahres 2013 festgestellten Gewinn.

Das Kollegium nimmt den Vorschlag zur Kenntnis, den vollständigen zum 31.12.2013 

festgestellten Gewinn auf die Rücklage für zukünftige Investitionen zu buchen.
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Diese Position besteht aus:

- Abfertigungsfonds für die Bediensteten, der abzüglich der Steuern auf die Aufwer-

tung der Abfertigung sowie der Quote, die an Laborfonds gezahlt wurde, ausge-

- dem von den Buchhaltungsprinzipien vorgesehenen Abwertungsfonds der Forde-

rungen der Jahresgebühr, berechnet laut dem prozentuellen Mittelwert der nicht 

- dem vorsichtshalber gebildeten Abwertungsfonds der Forderungen, welcher den 

Betrag der Mehrwertsteuer beinhaltet, die dem Organismus für die Verwaltung des 

- dem Fonds für Kosten Uneinbringlichkeitserklärungen, der eingeführt worden ist, 

um die Kosten für Einhebeverfahren zu decken, welche aufgrund der Uneinbring-

- dem Risikofonds, um die Kosten zu decken, die durch die Anwendung der im Sta-

bilitätsgesetz 2014 vorgesehenen Bestimmungen bezüglich der finanziellen Stär-

kung der Kreditgarantiegenossenschaften sowie der beim Parlament anlässlich der 

Spending Review vorgeschlagenen Reduzierung der Kammergebühr anfallen wür-

den.

Die größten Posten unter den Verbindlichkeiten am Jahresende betreffen:

- den von der Handelskammer Bozen geschuldeten Beitrag für den Ausgleichsfonds 

- eine Verbindlichkeit gegenüber der Alivision Transport Gen.m.b.H. für den Transfer-

- die Verbindlichkeiten gegenüber Fürsorgeanstalten und die Staatskasse.

 

Unter diesem Posten sind transitorische passive Abgrenzungen verbucht worden, wel-

che Einnahmen des Jahres 2013 betreffen, die sich auf 2014 beziehen sowie antizipa-

tive passive Abgrenzungen, welche Kosten von 2013 betreffen, die erst 2014 bezahlt 

werden müssen.

GEWINN – UND VERLUSTRECHNUNG

-

men: Jahresgebühr, Sekretariatsgebühren, verschiedene Dienstleistungen, Beiträge 

von Seiten der Autonomen Provinz Bozen und anderer Körperschaften, Zuwendung 

von Seiten der Region Trentino – Südtirol sowie die Spesenrückerstattungen von Sei-

ten der zwei Sonderbetriebe.

Betrieb der Ämter, für wirtschaftliche Maßnahmen, Abschreibungen und Rückstel-

lungen.

kassenführenden Institut (Abfertigungsfonds und Schatzamt des Staates).
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 Im Vergleich zum 2012 weist die Summe der Zinserträge eine Verringerung von fast 

19 % auf. 

im Lager verfügbare Büromaterial mit dem Ankaufswert bewertet wurde.

-

resgebühr vorhergehender Jahre, welche den seinerzeit vorgesehenen Betrag über-

schritten haben, auf eine Verbindlichkeit gegenüber der Export Organisation Südtirol 

– EOS, die in eine Erhöhung des Dotationsfonds umgewandelt worden ist sowie die 

Annullierung nicht mehr geschuldeter Projektierungskosten für den Bau des Sitzes der 

Körperschaft.

-

zeichneten Stabilitätspaktes für das Jahr 2013, hat sich die Körperschaft bemüht, an 

der Eindämmung der öffentlichen Ausgaben mitzuwirken. Es wird bestätigt, dass die 

Handelskammer die vom Stabilitätspakt vorgesehenen Bestimmungen eingehalten 

hat.

Seit 2011 ist der Stabilitätspakt nicht mehr nach Höchstgrenzen für die Ausgaben 

erstellt worden, sondern zielt auf einen bestimmten Saldo:

am 31.12.2013 zu erwirtschaftender Saldo € 501.583

Saldo Geschäftsjahr 2013 € 1.803.981

außerordentliche Einnahmen € - 1.256.458

außerordentliche Ausgaben € 33.864

Abwertung des Anlagevermögens € 144

im Sinne des Stabilitätspaktes neu berechneter Gewinn 

abzüglich der außerordentlichen Posten € 581.531

Zusätzlich zur Verbesserung des Saldos sieht der Stabilitätspakt 2013 auch eine 

Höchstgrenze der Ausgaben für Aufträge an Berater und Experten im Ausmaß von 

55.973 Euro vor. Die Ausgaben für Berater und Experten belaufen sich auf 45.527 

Euro und liegen damit unter dem vom Stabilitätspakt zugelassenen Maximalbetrag.

Der Vizegeneralsekretär versichert, dass die vom Beschluss des Kammerausschusses 

Nr. 17 vom 21.01.2013 vorgesehenen Leitlinien für die Festlegung der Personalaus-

stattung der Sonderbetriebe für das Geschäftsjahr 2013 eingehalten worden sind.

NACH DIESER ERLÄUTERUNG DER DATEN ERKLÄREN WIR:
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-

Rechnungen kontrolliert, wobei die Übereinstimmung mit den diesbezüglichen Buchhaltungs-

-

-

-

mungen vorgesehenen regelmäßigen Verpflichtungen wie zum Beispiel die Aktualisierung des 

Dokuments für die Risikobewertung (DVR), die periodische Besprechung zwischen Arbeitge-

ber, Verantwortlichem des Vorbeugungs- und Schutzdienstes, Sicherheitssprecher und dem 

zuständigen Arzt, eine Evakuierungsprobe, Lokalaugenscheine bei allen Sitzen der Körperschaft 

(Hauptsitz in der Südtiroler Straße, Merkantilgebäude und Außenstellen von Meran, Schlan-

ders, Brixen und Bruneck) sowie die Organisation von Weiterbildungskursen und Informations-

veranstaltungen für neue Bedienstete durchgeführt worden.

DIES VORAUSGESCHICKT UND:

-

-
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spricht

das Kollegium der Rechnungsprüfer sein positives Gutachten zur Genehmigung der Jahresab-

schlussergebnisse aus.

 

DAS KOLLEGIUM DER RECHNUNGSPRÜFER:

unterzeichnet

Dr. Peter Gliera

unterzeichnet

Dr. Andreas Gröbner

unterzeichnet

Kornelia Hölzl


